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Feststellung des Jahresabschlusses zum 31J22022 des Zweckverbandes kommunaler Wasserversor-
gung und Abwasserbehandlung Ludwigslust (ZkWAL)

l. Durch die RMS Nordrevision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 10719 Berlin, wurde der Jah-
resabschluss zum 31.12.2022 geprüft und gem. $ 317 HGB folgender Bestätigungsvermerk erteilt:

,,Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverbands kommunaler Wasserversorgung und Abwas-
serbehandlung Ludwigslust, Ludwigslust, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der
Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2022 sowie der Finanzrechnung und den Bereichsrechnungen, einschließlich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft.

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Zweckverbands kommunaler Wasserversorgung
und Abwasserbehandlung Ludwigslust, Ludwigslust, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31 . Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefiigte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezem-
ber 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
2O22und

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

o

o

Gemäß S 322 Abs. 3 Satz I HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-
gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit $

317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für
weniger komplexe Einheiten durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und



Grundsätzen ist im Abschnitt,,Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir
sind von dem Untemehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berußrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zumLagebericht zu
dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Außtellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen, fi.ir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Femer sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Auf-
stellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen
aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögens-
schädigungen) oder Irrtümem ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Untemehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofem einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Untemehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme),
die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung
mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen 

^r 
können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit $ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung



eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen
Handlungen oder Irrtümem resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung.
Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümem, planen und fiih-
ren Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu die-
nen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümem resultierende wesentliche
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das
Außerkraftsetzen intemer Kontrollen beinhalten können.
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den fiir die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurtell zur Wirksamkeit dieser Systeme der
Gesellschaft abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretem angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie,
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche UnsicherheitimZu-
sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fä-
higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet,
im Bestätigungsverrnerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Er-
eignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu fiihren, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchfiihrung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

a



o führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-
lichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annah-
men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Er-
eignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den flir die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger
bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß $ 13 Abs. 3 KPG M-V und $ 14 Abs. 2 KPG M-V

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Zweckverbandes i.S.v. $ 53 Abs. I Nr. 2
HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022bis zum31. Dezember 2022 befasst. Gemäß $ 14 Abs.
2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.
Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass es hinsicht-
lich der folgenden Punkte zu einer wesentlichen Beanstandung der wirtschaftlichen Verhältnisse
der Gesellschaft Anlass gibt.

Der Jahresabschluss zum31. Dezember 2022 weist ein positives Eigenkapital von 9.617 TEUR
aber eine stichtagsbezogene Liquiditätsunterdeckung in Höhe von 1.179 TEUR aus. Kurzfristige
Liquiditätsengpässe sind durch Kassenkredite abgesichert. Die Geschäftsführung hat Maßnahmen
eingeleitet, um das Eigenkapital und die Liquidität langfristigzu stärken.

Neben einer Anhebung der Gebühren wurden in2022 und2023 Verbandsumlagen in Höhe von
insgesamt 18.500 TEUR beschlossen. Hiervon wurden in 2022 2.997 TEUR und 15.491 TEUR in
2023 eingezahlt.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesell-
schaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet
haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers
Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die
Erweiterung der Abschlussprüfung nach$ 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durch-
geführt.



Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der
Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Bean-
standungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweck-
mäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Potsdam, 25. November 2024

RMS Nordrevision GmbH
Wirt scha ftsprü fungs ge s e I I sc haft
gez. Jan Reinke
Jan Reinke
Wirtschaftsprüfer"

2. Der Landesrechnungshof macht in seinem Schreiben vom 02.07.2024 auf folgende Punkte aufmerk-
sam

,, [...] Der Landesrechnungshof verweist bezüglich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auf die
korrespondierenden Weiterleitungsschreiben der vorangegangenen Geschäftsjahre (insbesondere
Dokument 3310312022 vom 12. Oktober 2022). Die Verbandsversammlung traf in den Geschäfts-
jahren 2022und 2023 entsprechende Maßnahmen. Neben Gebührenerhöhungen erfolgten Eigenka-
pitalzufährungen über einen Gesamtbetrag von 18,5 Mio Euro. Somit gilt die im Geschäftsjahr 2022
noch vorherrschende prekäre wirtschaftliche Lage als überholt. Die vollständigen Auswirkungen
werden erst mit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ersichtlich sein.
Die erforderliche Wiederherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist danach sehr wahr-
scheinlich. Der Landesrechnungshof nimmt die Entwicklung positiv zur Kenntnis."

3. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbe-
handlung Ludwigslust (ZkWAL), stellt durch Beschluss 07103124 vom 09.12.2024 den Jahresab-
schluss 2um31.12.2022 wie folgt fest:

Bilanzsumm e: € 9 4.127,624,7 6

4. Die Verbandsversammlung beschließt mit Beschluss 08103124 zur Verwendung des Jahresergebnis-
ses 2022, dass der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von e 761.183,85 mit dem
Verlustvortrag des Vorjahres in Höhe von € 1 .083.31 8,19 verrechnet wird, so dass ein Verlustvortrag
in Höhe von € 322.134,34 auf neue Rechnung zum 01 .01.2023 vorgetragen wird.

Der festgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in den Geschäftsräumen des Zweckver-
bands kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Ludwigslust (ZkWAL), Techenti-
ner Straße 36 in 19288 Ludwigslust in der Zeitvom27.10.2025-30.10.2025 während der Sprechzei-
ten öffentlich aus und kann von jedermann eingesehen werden.


